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-  Lit. e: Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene gehören nicht eingebürgert. Wer nur 

vorläufig hier ist, für den ist die Schweiz nicht Lebensmittelpunkt. Diese 
Selbstverständlichkeit ist heute leider nicht Realität im Berner Einbürgerungsprozess. 
Wir verlangen deshalb: Nur wer eine Niederlassungsbewilligung hat und damit die 
Voraussetzungen zu einem dauerhaften Verbleib erfüllt, kann mit einer Einbürgerung 
rechnen. 

 
Die Aufzählung im Initiativtext ist nicht abschliessend. Einbürgerungsgesuche können auch 
gestützt auf weitere, in unserer Initiative nicht explizit genannten Gründe abgelehnt werden. 
�$�E�V���� ���� �X�Q�V�H�U�H�V�� �7�H�[�W�H�V�� �V�W�H�O�O�W�� �G�H�V�K�D�O�E�� �Q�H�X�� �D�X�I�� �9�H�U�I�D�V�V�X�Q�J�V�H�E�H�Q�H�� �N�O�D�U���� �Ä�(�V��besteht kein 
�5�H�F�K�W�V�D�Q�V�S�U�X�F�K�� �D�X�I�� �(�L�Q�E�•�U�J�H�U�X�Q�J���³�� �'�H�U�� �6�F�K�Z�H�L�]�H�U�� �3�D�V�V�� �L�V�W�� �N�H�L�Q�H�� �+�X�Q�G�H�P�D�U�N�H����
Einbürgerungen sind politische Entscheide.  
 
Zum Schluss: Unsere Initiative entbindet die Einbürgerungsorgane in den Gemeinden nicht 
davon, Gesuche auch weiterhin seriös zu prüfen. Aber unsere Initiative schafft 
grundlegende, konkrete und verbindliche Mindestanforderungen. Sie verhindert, dass allzu 
einbürgerungsfreudige Gemeinden den Pass zur Hundemarke degradieren können. Und sie 
hilft Gemeinden, Gesuche ablehnen zu können, die abgelehnt gehören. 




